
Fortschritt ist angewiesen 
auf Unternehmen, die neue 
Technologien entwickeln, 
implementieren und an-
wenden. Software-IT- und 
Telekommunikationsunter-
nehmen sowie Systemhäuser 
sind Innovationstreiber für 
die gesamte Wirtschaft. Doch 
wer Neues schafft, ist auch 
erhöhten Risiken ausgesetzt. 
Zurich bietet Ihnen ein 
Hightech-Sicherheitskonzept.

Gut zu wissen, wenn man einen Partner an seiner Seite hat, der Ihr Unternehmen versteht
und die Risiken kennt. Mit der ITSafeCare bietet Zurich Ihnen ein bedarfsgerechtes 
Sicherheitsnetz mit einem einzigartigen Versicherungskonzept, das individuell auf Ihre 
Bedürfnisse zugeschnitten ist. Es schützt Ihr Unternehmen umfassend vor den fi nanziellen 
Folgen bei Personen-, Sach- und Vermögensschäden. 

Versichert sind

• Personenschäden

• Sachschäden

• (echte) Vermögensschäden 

inklusive daraus resultierende 
Folgeschäden

Betriebs-, Produkt- und Vermögensschaden-
Haftpfl icht für Informations- und 
Telekommunikationstechnologie (ITK)

ITSafeCare für Firmenkunden

Versicherte Leistungs- und 
Produktbereiche

Versicherungsschutz besteht für 
Dienstleistungen beim Betrieb 
eines Unternehmens der ITK 
(IT-Dienstleistungen) und die im Rahmen 
dieses Betriebes gelieferten Produkte 
(IT-Produkte) insbesondere für:

• Software
 – Herstellung
 – Handel
 – Implementierung
 – Pflege

• Hardware
 – Herstellung
 – Installation
 – Integration

• Information
 – Erfassung
 – Speicherung
 – Verarbeitung

• Netzwerk
 – Planung
 – Installation
 – Integration
 – Pflege

• Online-, Internet-, Web-, 
Providerleistungen

• Sachverständigentätigkeit, 
Begutachtung

• Analyse, Organisation, Einweisung, 
Schulung

• Management- und Sicherheitsberatung

• wirtschaftliche Unternehmensberatung

• Telekommunikationsdienstleistungen

• Betrieb von Rechenzentren

• Cloud-Computing

• Hosting

• SaaS etc.
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Änderungen vorbehalten.
Die Produktbeschreibungen ersetzen nicht die Versicherungsbedingungen.

212810360 1801

• Alle Leistungs- und Tätigkeitsbereiche der Informations- und 
Telekommunikationstechnologie

• Weltweiter Versicherungsschutz soweit rechtlich zulässig
(auch Exporte nach USA)

• Versicherungsschutz für gesetzliche und vertragliche 
Haftpflichtansprüche, z. B.

 – mitversicherter Personen untereinander

 – wegen einer von der Versicherungsnehmerin verursachten 
Nichtverfügbarkeit von elektronischen Daten Dritter
(z. B. durch Zerstörung oder Löschung)

 – wegen einer Immaterialgüterrechtsverletzung 
durch eine IT-Dienstleistung oder ein IT-Produkt der 
Versicherungsnehmerin

 – wegen einer Persönlichkeitsrechtsverletzung von Personen 
oder Unternehmen durch eine IT-Dienstleistung oder ein 
IT-Produkt der Versicherungsnehmerin

 – für Ansprüche auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen des 
Auftraggebers aufgrund Schlecht- oder Nichterfüllung sowie 
für entgangenen Gewinn

 – auf Schadenersatz statt der Leistung

 – für Ansprüche wegen des verschuldensunabhängigen 
Abweichens von der vereinbarten Beschaffenheit von Sachen, 
Lieferungen oder Leistungen (z. B. aufgrund von Service Level 
Agreements)

• Versicherungsschutz für Verzögerungsschäden, auch wenn 
diese nicht auf einer fehlerhaften Einschätzung vorhandener 
Kapazitäten beruhen

• Versicherungsschutz für Erfüllungsfolgeschäden, insbesondere 
Umsatzausfall

• Versicherungsschutz für die Kosten im Zusammenhang mit
einer Datenschutzverletzung

• Versicherungsschutz für die Kosten behördlicher Verfahren und 
strafrechtlicher Verteidigung

Versicherungsumfang

Fragen Sie hierzu Ihren 

Versicherungspartner!

Zurich Gruppe Deutschland
Poppelsdorfer Allee 25–33
53115 Bonn
www. zurich.de

• Versicherungsschutz für Schäden bei Übertragung schädlicher 
Computerprogramme (Malware) oder Viren an Dritte

• Versicherungsschutz für Eigenschäden bei Rücktritt des 
Auftraggebers (Return of Project costs)

• Versicherungsschutz für die Kosten der Wiederherstellung der 
eigenen Website bei Beschädigung oder Zerstörung

• 10 Jahre Nachmeldefrist

• Mietsachschäden

• Belegschafts-, Besucherhabe und Schlüssel-/Codekartenverlust

• Schiedsgerichtsverfahren

• Versicherungsschutz für Reputationsschäden

• Versicherungsschutz bei Unterlassungsklagen und einstweiliger 
Verfügung gegen die Versicherungsnehmerin

• Versicherungsschutz für Schäden durch beauftragte 
Subunternehmer oder Erfüllungsgehilfen

• Teilnahme an Arbeits- oder Liefergemeinschaften

• Händlerkettenklausel

• Verlängerung der gesetzlichen Gewährleistungsfrist
auf 5 Jahre

• Umweltschäden inklusive Umweltschadengesetz nach 
EU-Normen

212810360_1801.indd   2212810360_1801.indd   2 04.01.18   09:0804.01.18   09:08




